Musterunterlagen

Datenschutz in Steuerberatungskanzleien

Musterunterlagen

Datenschutz in Steuerberatungskanzleien

Blatt 5
Fach F, Kapitel h

Bestellung externer Datenschutzbeauftragter


Fach F, Kapitel h

Bestellung externer Datenschutzbeauftragter

bearbeitet von

Günter Hässel

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsbeistand

Bitte, verwenden Sie das Briefpapier der Kanzlei

Externer Datenschutzbeauftragter

Nachfolgend wird ein Vorschlag für eine Bestellung des externen Datenschutzbeauftragten vorge​legt. Erläuterungen befinden sich in Fach G, Kapitel a, Tz. 8.

Der externe Datenschutzbeauftragte sollte in dreifacher Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Es werden unten Formulierungsvorschläge unterbreitet. Bei der Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten wird teilweise die Meinung ver​treten, dass die Mandanten hierüber informiert werden müssen. Hierzu hat die Bundessteuerberaterkammer im Rundschreiben 083/2005 vom 9. März 2005 (www.bstbk.de oder www.stbk-muc.de) Stellung genommen (siehe auch Fach G Kapitel a). 

Der blau gefärbte (kursiv gedruckte) Text dient der Erläuterung, der schwarze Text (senkrechte Buchstaben) stellt die Kopiervorlage dar.

Die Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten – bDSB – 

nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Sehr geehrte Frau......(Sehr geehrter Herr.....)

mit Wirkung vom ......... bestelle(n) ich (wir) Sie zur (zum) Datenschutzbeauftragten.

Die Bestellung ist auf 2 Jahre befristet, Sie endet daher am ................. .

In Ihrer Funktion sind Sie dem Inhaber (den Inhabern/der Geschäftsführung) der Steuerberaterpra​xis, Frau (Herrn) .............................. unmittelbar unterstellt. Sie sind in der Ausübung Ihrer Fach​kunde weisungsfrei.

Ihre Aufgabe ist es – unbeschadet der eigenen Datenschutzverantwortung der (des) Kanzleiinha​ber(in) (s) (der Geschäftsführung der Steuerberaterkanzlei) – durch Beratung und jederzeitige un​angemeldete Kontrolle auf die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Rechts​vorschriften über den Datenschutz hinzuwirken. 

Im Einzelnen ergeben sich Ihre Aufgaben aus dem Bundesdatenschutzgesetz und dort insbesondere aus § 4g BDSG. Sie sind bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterstützen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich in allen Angelegenheiten des Datenschutzes ohne Einhaltung des Dienstweges direkt an Sie wenden.

Der (die) Kanzleiinhaber(in) (die Geschäftsführung) der Steuerberaterkanzlei wird Sie bei der Erfül​lung Ihrer Aufgaben unterstützen.

Ihre Arbeitsleistung als bDSB erbringen Sie nach Möglichkeit während der allgemeinen Kanzleiar​beitszeit. Diese ist Montag bis Freitag von ... Uhr bis ... Uhr. Es wird Ihnen ein Arbeitsplatz in der Kanzlei zu Verfügung gestellt. Ihre Vergütung richtet sich nach der diesem Schreiben beigefügten Anlage – Vergütungsregelung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten – bDSB –.

Über Ihre Tätigkeit werden Sie dem (der) Kanzleiinha​ber(in) (der Geschäftsführung der Steuerberaterkanzlei) laufend berichten. Erforderliche Organisationsanweisungen und Verbesserungsvorschläge schlagen Sie bitte ebenfalls der (dem) Kanzleiinha​ber(in) (der Geschäftsführung der Steuerberaterkanzlei) vor.

Sie sind nach § 4f Abs. 4 BDSG zur Verschwiegenheit über die Identität von Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf Betroffene zulassen, verpflichtet, soweit ein Betroffener Sie nicht von dieser Verschwiegenheitsverpflichtung befreit hat.

Sie werden durch Überreichung dieser Urkunde und deren Unterzeichnung auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet.

Außerdem werden Sie vor Beginn Ihrer Tätigkeit die für Mitarbeiter von Steuerkanzleien übliche be​rufliche Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen und sich zu deren Einhaltung verpflichten.

Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung bei der ........ unter der Versicherungsschein Nr. .......... abgeschlossen Nach schriftlich erteilter Auskunft der Versicherungsgesellschaft sind Risiken, die sich aus Ihrer Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter ergeben, mit versichert. Beide Unterlagen haben Sie uns in Kopie übergeben. Das Fortbestehen dieser Versicherung ist Bestandteil Ihrer Bestellung las Datenschutzbeauftragter.

Bitte, erklären Sie durch Unterschrift auf dem beigefügten Doppel dieses Schreibens Ihr Einver​ständnis mit Ihrer Bestellung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Kanzlei.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie auch, eine Ausfertigung dieses Bestellungsschreibens erhal​ten zu haben.

......................................................................
...................................................................

(Ort, Datum)
(Kanzleistempel und Unterschrift)

Hiermit nehme ich die Bestellung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Kanzlei an.

......................................................................
...................................................................

(Ort, Datum)
(Unterschrift des bDSB)

Anlage:

Vergütungsregelung 

Katalog der wesentlichen Maßnahmen

Vergütungsregelung externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter – bDSB –

Nachfolgend wird die derzeit gültige Regelung des Autors abgedruckt. Es handelt sich hierbei um keine Gebühren-Empfehlung. Daher werden auch keine Beträge genannt. Vielmehr müssen die Vertragsparteien im Rahmen von Vertragsverhandlungen die Gebühren festlegen. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, wird es aber empfohlen, diesen Punkt vor Unterzeichnung der Bestellung zu regeln.

Der blau gefärbte (kursiv gedruckte) Text dient der Erläuterung, der schwarze Text (senkrechte Buchstaben) stellt die Kopiervorlage dar.

Anlage zur Bestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten – bDSB – 

nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Vergütungsregelung und Katalog der wesentlichen Maßnahmen: 

Name der Kanzlei: .........................................................................................................................

Name der/des Datenschutzbeauftragten: ...........................................................................................

Folgende Gebühren werden vereinbart:

1. Initialisierungsgebühr:

Die Initialisierung des betrieblichen Datenschutzes erfordert eine Reihe von Tätigkeiten.

Diese sind im wesentlichen:

· Entgegennahme der Verzeichnisse nach §§ 4g Abs. 2, 4e Satz 1 BDSG  – oder Mitwirkung bei dessen Erstellung –.

· Entgegennahme der Sicherungskonzepts – oder Mitwirkung bei dessen Erstellung –.

· Überwachung der Verpflichtung der Mitarbeiter der Kanzlei auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG bzw. deren Entgegennahme.

· erstmalige Schulung der Mitarbeiter nach § 4g Abs. 1 Nr. 2 BDSG.

Für diese Leistungen wird eine Vergütung von € xxx,-- für jede angefangene Stunde, mindestens jedoch eine einmalige Gebühr von € xxx,-- berechnet.

2. Laufende Gebühr:

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt laufend auf die Einhaltung des BDSG und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin (§ 4g Abs. 1 BDSG).

Hierzu gehört im wesentlichen:

· Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen für Datenschutz und Datensicherung. (§ 4g BDSG).

· Überwachung der Verpflichtung neu eingetretener Mitarbeiter der Kanzlei auf das Datenge​heimnis nach § 5 BDSG.

· Weitergehendes Vertrautmachen der Mitarbeiter mit den besonderen Erfordernissen des Datenschutzes nach § 4g Abs. 1 Nr. 2 BDSG.

· Unmittelbarer Ansprechpartner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei.

· Anlaufstelle nach § 4f Abs. 5 letzter Satz BDSG für Betroffene (§ 19 BDSG).

· Verfügbarmachung des Verfahrensverzeichnisses nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 gegenüber jedermann (§ 4g Abs. 2 Satz 2 BDSG).

· Anpassung und Weiterentwicklung des Sicherungskonzepts.

· Beratung des Kanzleiinhabers bei datenschutzrechtlichen Fragen.

· Ausübung des Initiativ- und Einspruchsrechts.

· Ausübung des Informations- und Einsichtsrechts.

· Koordinierung der Datensicherungsmaßnahmen der Auftragsdatenverarbeiter der Kanzlei einschließlich Abstimmung mit deren Datenschutzbeauftragten 

· Vertretung des Kanzleiinhabers nach außen in Fragen des Datenschutzrechts.

Für diese Leistungen wird je nach Einzelfall eine laufende (monatliche) Gebühr von xxxx (pro Mitar​beiter der Kanzlei) berechnet, mindestens jedoch xxxx.

3. Reisekosten

Evtl. Reisekosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand, für Fahrten mit dem Kfz werden € 0,50 für jeden Kilometer, berechnet.

4. Umsatzsteuer

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der jeweils geltenden Höhe – derzeit 16% - zusätzlich berech​net.

Diese Regelung gilt ab .............................
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